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„Wir freuen uns, dass die  
internationale Staatengemein-

schaft mit dieser Konvention ih-
re Weisheit zum Ausdruck  
gebracht hat, eine ganze  

Gruppe gefährlicher Chemika-
lien zu verbieten, und dass sie 
uns mit dieser Konvention auch 

die Instrumente an die Hand 
gegeben hat, das Ziel zu errei-
chen. Durch die Beteiligung an 
lokalen Projekten, die Beglei-

tung der  
nationalen Politik und das  

internationale Monitoring der 
Umsetzung der Konvention wird 
sich PAN als globales Netzwerk 

an der Umsetzung  
der Konvention beteiligen.“ 

Kristin Schafer 
POPs Programm-Koordinatorin

PAN Nordamerika 

� Vorwort 
1985 startete das internationale Pesticide Action Network (PAN) die Kampagne „Das Dreckige 
Dutzend“. Durch diese Kampagne wird anhand ausgewählter Pestizide die Problematik des 
Pestizideinsatzes aufgezeigt. „Das Dreckige Dutzend“ der Pestizide ist beispielhaft dafür, dass 
Pestizide bezüglich ihrer akuten Giftigkeit extrem gefährlich sein können und dadurch zu Ge-
sundheitsschädigungen und Todesfällen führen, vor allem 
in Ländern der Dritten Welt. „Das Dreckige Dutzend“ zeigt 
aber auch, dass Pestizide extrem langlebig sein können 
und sich aufgrund dieser Eigenschaft in der Umwelt an-
reichern. Heute sind sie eine Belastung für jedes Lebe-
wesen. 

Die langlebigen unten den Pestiziden des „Dreckigen Dut-
zend“ sind seit 2001 Gegenstand der Stockholm Konven-
tion. Ziel der Stockholm Konvention ist, extrem gefährliche 
Dauergifte weltweit zu beseitigen. Die Stockholm Konven-
tion wurde im Mai 2001 in Stockholm im Rahmen einer di-
plomatischen Konferenz unterzeichnet. Sie tritt in Kraft, 
wenn sie durch 50 Staaten ratifiziert wurde. Wann das sein 
wird, hängt vom Willen und vom Engagement der Regie-
rungen in den einzelnen Ländern ab. 

Seit Beginn der Verhandlungen der Stockholm Konvention 
hat sich das Pesticide Action Network gemeinsam mit dem 
International POPs Elimination Network (IPEN) engagiert, 
um zum entstehen einer bestmöglichen Konvention beizu-
tragen. Der Einsatz hat sich gelohnt.  

Aus der Sicht von PAN Germany handelt es sich bei der 
Stockholm Konvention um einen Regelungstext, der 
geeignet ist, persistente organische Schadstoffe weltweit 
zu eliminieren.  

Allerdings: Die Umsetzung wird kein Kinderspiel. Viel lokaler, nationaler und internationaler 
Einsatz ist erforderlich, um die Konvention so umzusetzen, dass schließlich gefährliche Dau-
ergifte aus der Welt verbannt sein werden. Und: Auch vom Einsatz der Nichtregierungsorgani-
sationen (NGOs) aus dem non-profit-Bereich wird es abhängen, wie vollständig  und in wel-
cher Zeit die Ziele der Konvention erreicht werden.  

Carina Weber (PAN Germany) 
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� Einführung 
Giftige und sehr langlebige organische Schadstoffe (POPs) gefährden das Wohlergehen aller 
Lebewesen auf der Erde.  

„Vor nur wenigen Dekaden  
gab es die 12 POPs nicht, die jetzt Gegenstand  

der POPs-Konvention sind. Heute befinden sie sich weltweit in der Luft, im Wasser,  
im Boden und in uns selbst und sie werden über Generationen weiter existieren“.  

(Klaus Töpfer 2000, Generalsekretär der UNEP) 

Mit der Unterzeichnung der „Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants“ durch die 
zuständigen Minister der Ver- tragsstaaten im Mai 2001 in Stockholm - 
daher hat die Konvention ihren Namen - begann ein Prozess, an dessen 
Ende das weltweite Verbot der Produktion, des Handels, der Anwen-
dung und der Lagerung von bestimmten extrem gefährlichen, langle-
bigen organischen Schadstoffen stehen soll. Während der gesamten Ver-
handlungen, die sich über zweiein- halb Jahre erstreckten, und im Dezem-
ber 2000 erfolgreich beendet wur- den, stand die Figur einer Inuit-Mutter 
mit ihrem Baby auf dem Tisch des Verhandlungsleiters Buccini. Diese Figur 
hatte Buccini zu Beginn der Verhandlungen von einem Vertreter der Inuit überreicht bekom-
men und sie wurde zum Leitbild der Verhandlungen der POPs-Konvention. Warum? 

� Was sind POPs? 
POPs, im Englischen als Persistent Organic Pollutions (POPs) bezeichnet, sind giftige und 
zugleich langlebige (persistente) organische Schadstoffe. Zu diesen Dauergiften zählen Pesti-
zide und Industriechemikalien, aber auch schädliche Gase wie die extrem gefährlichen Dioxine 
und Furane, die in der chemischen Industrie ungewollt als Nebenprodukte oder bei Verbren-
nungsprozessen entstehen.  

Durch ihre schwere Abbaubarkeit reichern sich die Schadstoffe in der Umwelt an und werden 
über die Luft, das Wasser oder durch umherziehende Lebewesen transportiert. Wiederholtes 
Verdunsten und Kondensieren führt dazu, dass sie von den wärmeren Regionen der Erde, wo 
sie in die Umwelt entlassen werden, zu den kalten Erdpolen transportiert werden können. So 
gelangen sie in weit entfernte Gebiete - z. B. aus den Tropen zu uns in die Nordsee und weiter 
zu den Inuit-Völkern in der Nordpolarzone. Dort werden sie im Wasser und im Grundnah-
rungsmittel – z. B. Fisch – angereichert. Die Inuit haben die POPs niemals produziert oder an-
gewendet. Dennoch befinden sich derart hohe Mengen von POPs in der Muttermilch der Inuit 
Frauen, dass ihre Babys über das Stillen gesundheitlich gefährdet werden.  

Gefährdet sind jedoch nicht nur jene Menschen, die diese Stoffe über die Nahrung aufnehmen, 
also indirekt damit konfrontiert werden, sondern vor allem auch Menschen, die POPs direkt 
anwenden, z. B. beim Ausbringen von Pestiziden in der Landwirtschaft, vor allem in Entwick-
lungsländern. 

Was bewirken die POPs? 
POPs reichern sich unter anderem im Fettgewebe aller Lebewesen an, sie greifen in deren 
Hormonhaushalt ein, können Krebs und Fehlbildungen verursachen und das Immunsystem 
schädigen. Am meisten sind jene Lebewesen betroffen, die am Ende der Nahrungskette ste-
hen, z. B. Wale, Robben und der Mensch. Die schädliche Wirkung der Stoffe ist unbestritten. 
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Aus diesem Grunde entstand bereits Anfang der 90er Jahre der Plan, solche langlebigen Gifte 
weltweit zu eliminieren. 

� Die POPs-Konvention 
Entstehung und Geschichte der Konvention 
Die geistige Wiege der POPs-Konvention steht in Rio de Janeiro. Dort hatten 1992 die Teil-
nehmerInnen der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 
beschlossen, dass alle Menschen „das Recht auf ein gesundes und produktives Leben im Ein-
klang mit der Natur“ haben (Rio-Deklaration, Grundsatz 1). Um diesem Anspruch in Zukunft 
gerecht werden zu können, wurde in Rio beschlossen, dass die Staaten Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit mit Entwicklungsländern in Form von finanzieller und technischer Hilfe prüfen 
sollen, „um eine möglichst weitgehende Kontrolle und Reduzierung von giftigen, beständigen 
oder bioakkumulierbaren Stoffen und Abfällen zu gewährleisten“ (Agenda 21, Abschnitt 
17.28g). 

Ausgangspunkt für Verhandlungen über die POPs-Konvention war die Entscheidung 19/13 C 
des Rates des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) vom 7. 2. 1997. Diese Ent-
scheidung bildet die rechtliche Grundlage für den Beginn eines zweieinhalbjährigen Verhand-
lungsprozesses. Im Dezember 2000 kamen die Verhandlungen in Johannesburg zu einem er-
folgreichen Abschluss. Nach zuletzt äußerst zähem Ringen und einer Einigung in letzter Minu-
te kann sich das Ergebnis sehen lassen. Die POPs-Konvention ist nun die Grundlage dafür, 
die mit der Existenz der langlebigen Schadstoffe ver-
bundenen schwerwiegenden Probleme anzugehen. 

In den Industrieländern sind die Produktion und die 
Anwendung jener 12 Chemikalien, die bisher unter die 
POPs-Konvention fallen (siehe Tabelle im Anhang 1) 
bereits verboten oder weitgehend beschränkt. In vielen 
Entwicklungs- und Transformationsländern werden 
POPs immer noch produziert oder eingesetzt, sei es 
als Pestizid in der Landwirtschaft, als Holzschutzmittel, 
als Mittel zur Malariabekämpfung oder in der Industrie. 
Die giftigen Dioxine und Furane entstehen unbeabsich-
tigt und ohne jeglichen Verwendungsnutzen als Ne-
benprodukte in chemischen Produktionsprozessen, bei 
der Müllverbrennung, aber auch in Krematorien.  

Ein weiteres, sehr großes Problem, das mit der Kon-
vention angepackt werden soll, ist die Entsorgung von 
POPs-Altbeständen. Mehrere 100.000 Tonnen alter 
Schadstoffe, die nicht mehr eingesetzt werden dürfen, 
lagern häufig unter unkontrollierten und inadäquaten 
Bedingungen. Der Giftmüll hat sich nach Angaben der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen (FAO) in den vergangenen 30 Jahren 
angesammelt und wächst derzeit noch weiter an. Dar-
unter sind z.B. die Pestizide Aldrin, Chlordan, DDT, 
Dieldrin, Endrin und Heptachlor, die zukünftig Gegens-
tand der Stockholm Konvention sind. In Afrika zum 
Beispiel wird der Giftmüll oft in einfachen Lehm- oder 

Der „Vorsorgegrundsatz“  
in der Rio-Deklaration 

„Grundsatz 15: Zum Schutz der 
Umwelt wenden die Staaten im Rah-
men ihrer Möglichkeiten weitgehend 
den Vorsorgegrundsatz an. Drohen 

schwerwiegende oder bleibende 
Schäden, so darf ein Mangel an voll-

ständiger wissenschaftlicher Ge-
wissheit kein Grund dafür sein, kos-
tenwirksame Maßnahmen zur Ver-
meidung von Umweltverschlech-

terungen aufzuschieben.“ 

Das Verursacher-Prinzip  
in der Rio-Deklaration 

„Grundsatz 16: Die nationalen Be-
hörden sollen sich bemühen, die In-

ternalisierung von Umweltkosten 
und den Einsatz wirtschaftlicher In-
strumente zu fördern, wobei unter 
gebührender Berücksichtigung des 
öffentlichen Interesses und ohne 

Störung des Welthandels und inter-
nationaler Investitionen dem Ansatz 

Rechnung getragen wird, dass 
grundsätzlich der Verursacher die 
Kosten der Verschmutzung trägt.“ 
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Strohhütten aufbewahrt. Viele Metalltonnen sind verrostet und undicht. Vergiftungen von Men-
schen und verheerende Schädigungen der Umwelt sind die Folge. 

Das Ziel der Konvention 
Der Konvention wird der Vorsorgegrundsatz der Rio Deklaration zugrunde gelegt (siehe Kas-
ten). Er ist die Grundlage für die Zielbestimmung der Konvention (Artikel 1) und für die Neu-
aufnahme von Stoffen (Artikel 8).  

Mit der POPs-Konvention sollen die globalen Umweltprobleme, verursacht durch die Langle-
bigkeit der organischen Schadstoffe, angepackt werden und weitere Gesundheits-
schädigungen von Mensch und Tier verhindert werden.  

Durch die Umsetzung der Konvention kann nicht nur erreicht werden, dass die Produktion und 
Anwendung der POPs unterbunden wird, sondern auch, dass Altbestände entsorgt werden, 
und vor allem, dass keine völlig neuen POPs in die Umwelt gebracht werden. Dies kann je-
doch nur gelingen, wenn die Maßnahmen weltweit durchgeführt werden und wenn die in der 
Konvention angelegte Pflicht der Industrienationen zur Unterstützung armer und ressourcen-
schwacher Länder umgesetzt wird. 

Der Inhalt der Konvention 
Die POPs-Konvention besteht aus drei Teilen: 
• aus der Präambel, die das Ziel, den Hintergrund und den Rahmen der Konvention be-

schreibt,  
• den 30 Artikeln, die den eigentlichen Gesetzestext ausmachen und  
• den sechs Anhängen (A bis F), in denen wichtige Passagen des Gesetzestextes konkreti-

siert werden.  

Die Präambel  
In der Präambel wird ausgeführt, warum die Konvention nicht nur umgehend in Kraft treten, 
sondern auch schnellstmöglich umgesetzt werden muss, und warum ein Ende der Produktion 
und Nutzung der POPs nur dann realisierbar ist, wenn umweltschonende, alternative Verfah-
ren und Chemikalien verwendet bzw. entwickelt werden. 

Sie weist darauf hin, dass: 
• POPs nicht nur lokal am Ort der Verwendung ein Problem darstellen, sondern dass sich 

diese giftigen Stoffe bereits weltweit verteilt haben, 
• POPs durch ihre Verwendung eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, ins-

besondere in Entwicklungsländern und dort vor allem für Frauen und ihre Kinder als nach-
folgende Generation, 

• arktische Ökosysteme und indigene Gemeinschaften durch POPs einem besonderen Risi-
ko ausgesetzt sind.  

Die Präambel definiert jene Verantwortlichen, die zur Lösung der Probleme beitragen müssen. 
Dies muss entlang der gesamten Existenzlinie der POPs geschehen, „von der Wiege bis zur 
Bahre“. Verantwortliche Akteure sind die Vertragsparteien und RegierungsvertreterInnen be-
sonders jedoch auch der private Sektor wie Industriebetriebe, die POPs verwenden, produzie-
ren, emittieren oder in Gewässer einleiten. Auch andere Nicht-Regierungsorganisationen, wie 
z. B. Umweltorganisationen und die allgemeine Öffentlichkeit sind aufgefordert, einen Beitrag 
zu leisten.  

Zudem verweist die Präambel auf das in der Rio-Deklaration von 1992 enthaltene Verursa-
cher-Prinzip. Darin heißt es, dass grundsätzlich der Verursacher der Schäden die Kosten für 
deren Beseitigung zu tragen hat.  
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Das 
POPs Sekretariat 

Bei der Umsetzung der Stock-
holm Konvention nimmt das 
POPs-Sekretariat eine zentra-
le Rolle ein. Es ist die Verbin-
dungsstelle zur Gewährleis-
tung des Informationsflusses 
zwischen (A) den Vertrags-
staaten und Beobachtern, (B) 
dem Überprüfungsausschuss 
für POPs, der die Beschlüsse 
der Vertragsstaatenkonferenz 
vorbereitet und (C) der Ver-
tragsstaatenkonferenz, die 
das wichtigste beschließende 
Gremium darstellt.   
Die deutsche Regierung hat 
ihr Interesse an einer Einrich-
tung des Sekretariat in 
Deutschland bekundet und für 
diesen Fall finanzielle Hilfen 
angeboten. 

Die Entscheidung über den 
Standort des Sekretariats wird 
nach in Kraft treten auf der 
ersten Vertragsstaatenkonfe-
renz fallen. 

Die Umsetzung der Konvention 
Die Vertragsparteien sollen nach Artikel 7 der Stockholm Konvention: 
• einen Plan zur Umsetzung der Konvention entwickeln und darin ihre Verpflichtungen ver-

ankern, die sie mit der Ratifizierung eingehen werden, 
• den Umsetzungsplan innerhalb von 2 Jahren nach in Kraft treten der Konvention der Ver-

tragsstaatenkonferenz vorlegen, 
• den Umsetzungsplan regelmäßig überprüfen und wenn erforderlich aktualisieren und 
• mit anderen Vertragsparteien, soweit notwendig, direkt oder über internationale, regionale 

und lokale Organisationen kooperieren und nationale Akteure, soweit es geeignet er-
scheint, einschließlich Frauenorganisationen und Organisationen, die sich für den Schutz 
der Gesundheit der Kinder einsetzen, konsultieren. 

Die Umsetzungspläne sind prinzipiell für jede Person einsehbar. So gewährleistet die Konven-
tion, dass viele Kräfte an einem Strang ziehen können. 

Für welche Chemikalien gilt die Konvention?  
Die POPs-Konvention findet auf all jene Chemikalien Anwendung, die in Anhang A, B und C 
aufgenommen wurden. Für den Anfang sind es 12 Chemikalien, darunter 9 Pestizide (siehe 
Tabelle im Anhang), weitere Stoffe werden hinzu kommen können. 

Anhang A legt fest, welche Chemikalien weltweit eliminiert oder verboten werden, teilweise 
mit zeitlich befristeten Ausnahmen. 

Anhang B listet Chemikalien auf, die noch für einige beschränkte Zwecke erlaubt sind, weil 
Alternativen aus sozialen/ökonomischen Gründen derzeit nicht akzeptabel er-
scheinen. 

Anhang C nennt unabsichtlich in die Umwelt entlassene 
Stoffe, deren Entstehen nur über eine 
Änderung von Produktionsverfahren und 
Verbrennungsprozessen verhindert werden 
kann. 

Aufnahme von neuen Stoffen in die Konvention 
Unter welchen Bedingungen Chemikalien in die Anhänge A, 
B und C gelangen, wird in den dann folgenden Anhängen D, 
E und F näher bestimmt. Die Aufnahme neuer Chemikalien 
unterliegt einem Verfahren, das in Artikel 8 beschrieben ist. 

Anhang D nennt Kriterien, nach denen eine Chemikalie als 
POP eingestuft wird.  

Anhang E bildet die Grundlage für das Ausmaß und die 
Beschreibung des Risikos, das von der Che-
mikalie ausgeht. 

Anhang F dient der Erfassung der sozio-ökonomischen 
Bedingungen und Folgen des Verbots eines 
Stoffes. 

Möchte eine Vertragspartei einen neuen Stoff aufnehmen 
lassen, reicht sie beim POPs Sekretariat einen Antrag ein. 
Dieser enthält Informationen, die im Anhang D festgelegt 
sind. Das Sekretariat oder eine andere Vertragspartei kann 
dabei um Unterstützung gebeten werden. 

Ist der Antrag komplett, leitet ihn das Sekretariat an den 
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Überprüfungsausschuss für POPs weiter (Persistent Organic Pollutants Review Committee, 
POPRC). Dieser prüft den Antrag nach den in Anhang D beschriebenen Kriterien. 

Sind alle Kriterien erfüllt, gibt der Ausschuss den Antrag und seine Bewertung allen Vertrags-
parteien und Beobachtern über das Sekretariat zur Kenntnis und lädt dazu ein, die in Anhang 
E der Konvention genannten Informationen für ein Risikoprofil bereit zu stellen. 
  

 

Das Verfahren zur Aufnahme neuer Stoffe in Annex A, B oder C 
der Stockholm Konvention (Kurzübersicht) 

Vertragspartei  Nominierung einer Chemikalie für 
die Aufnahme in Annex A, B oder C 

der Stockholm Konvention 

  

       

        
Sekretariat Antrag formal vollständig 

gemäß Annex D? 
 Nein  Sekretariat informiert  

Vertragspartei 

 Ja    

Überprüfungsausschuss 
für POPs 

Prüfung des Antrages unter An-
wendung der in Annex D genannten 

Prüfkriterien 

  

       

Überprüfungsausschuss 
für POPs 

Prüfkriterien gemäß  
Annex D erfüllt? 

 Nein  Sekretariat informiert 
Vertragspartei 

 Ja    

Sekretariat Sammlung von Daten 
für die Bewertung 

  

        
       

Sekretariat Daten ausreichend für die  
Bewertung nach Annex E? 

 Nein  Aufforderung an alle Vertragspar-
teien und Beobachter, mehr Daten 

gemäß Annex E einzureichen 

 Ja    

Überprüfungsausschuss 
für POPs 

Sichtung der Daten, Erstellung ei-
nes Risikoprofils und Bewertung der 
Risikovorsorge (einschließlich so-
zio-ökonomischer Überlegungen 

gemäß Anhang F) 

  

       

Überprüfungsausschuss 
für POPs 

Empfehlung für die Aufnahme in 
Annex A, B oder C 

 Nein Vorgang wird beiseite gelegt 

 Ja    

Überprüfungsausschuss 
für POPs 

Erstellung eines Berichtes als 
Grundlage für die Entscheidung der 

Vertragsstaatenkonferenz 

  

       

Vertragsstaaten-
Konferenz 

Entscheidung über die Aufnahme 
in Annex A, B oder C 

 Nein Vorgang wird beiseite gelegt 

 Ja    

  Information an alle Vertragsparteien 
und Beobachter 
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Auf der Grundlage der eingehenden Informationen erstellt der Überprüfungsausschuss für 
POPs den Entwurf eines Risikoprofils nach Anhang E.  Darin sind Informationen enthalten, die 
sich auf folgende Aspekte beziehen: 
• Produktion, Einsatz und Freisetzung der Stoffe, 
• lokale Belastungen, verursacht durch den internationalen Transport und  
• die Einschätzung der Gefährlichkeit (hazard assessment).  

Zu diesem Risikoprofil können wiederum alle Vertragsstaaten und Beobachter technische 
Kommentare hinzufügen, die dann zur Fertigstellung des Risikoprofils herangezogen werden. 

Nun entscheidet der Überprüfungsausschuss für POPs, ob die Chemikalie wahrscheinlich in-
folge des Ferntransports in der Umwelt zu bedeutsamen negativen Wirkungen auf die mensch-
liche Gesundheit und/oder Umwelt führt, so dass globale Maßnahmen notwendig sind. Dabei 
kann auch ein Mangel an wissenschaftlichen Daten die weitere Befassung nicht behindern. 

Dann können erneut alle Vertragsparteien und Beobachter Informationen gemäß Anhang F 
hinzufügen, damit Maßnahmen zur Kontrolle der Chemikalie analysiert und bewertet werden 
können (risk management evaluation). 

Ob die Chemikalie schließlich in den Anhang A, B und/oder C aufgenommen wird, entscheidet 
die Vertragsstaatenkonferenz. Bei dieser Entscheidung muss das Vorsorgeprinzip berücksich-
tigt werden. 

Der Überprüfungsausschuss für POPs kann den Vorgang der Aufnahme einer Chemikalie in 
den Anhang jederzeit beiseite legen, wenn er der Meinung ist, dass die weitere Bearbeitung 
nicht sinnvoll ist. In diesem Fall sieht die Konvention jedoch Möglichkeiten vor, dass der Aus-
schuss bzw. die Vertragsstaatenkonferenz sich gleichwohl mit dem Antrag befassen muss. 

� Informationsaustausch 
Ein weiteres wichtiges Element der POPs-Konvention ist der gegenseitige Informationsaus-
tausch, der in Artikel 9 geregelt ist. International sollen Informationen zur Verfügung gestellt 
werden über: 
• die Reduktion bzw. Eliminierung der POPs in den Bereichen der Produktion, der Verwen-

dung und der Freisetzung und  
• Alternativen zu POPs einschließlich ihrer Risiken und ihrer ökonomischen  

und sozialen Kosten. 
Informationen über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte dürfen nicht als geheim 
eingestuft werden. Sie können entweder direkt zwischen den Vertragsparteien oder über das 
Sekretariat ausgetauscht werden. Zur Erleichterung des Informationsaustausches muss jede 
Vertragspartei eine nationale Sammelstelle bestimmen. Das Sekretariat gewährleistet für In-
formationen über die POPs und sämtliche andere Informationen, die von Vertragsparteien, 
zwischenstaatlichen Organisationen und Nicht-Regierungsorganisationen zur Verfügung ge-
stellt werden, einen Clearing-house Mechanismus (Informationsmechanismus für Ergebnisse 
von wissenschaftlichen und technischen Projekten). 

Information der Öffentlichkeit  
Die Konvention sieht in Artikel 10 vor, dass jede Vertragspartei entsprechend ihren Möglich-
keiten und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Zielgruppen, Maß-
nahmen zur Bewusstseinsbildung und zur Aus- und Fortbildung für Entscheidungsträger, Ar-
beiter, Angestellte, Techniker, Ingenieure, Wissenschaftler und die allgemeine Öffentlichkeit 
durchführt. Jeder Mensch soll einen Beitrag zur Umsetzung der Konvention leisten. Hierzu 
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zählt auch, dass die Vertragsparteien die Möglichkeit prüfen müssen, ein Register für die be-
troffenen Schadstoffe einzurichten (pollutant release and transfer register). Dies dient dazu, 
Informationen über die jährlich freigesetzten und verbreiteten Schadstoffmengen zu erfassen 
und zu verbreiten.  

� Forschen, entwickeln, überwachen 
Um den Prozess hin zu einer globalen Eliminierung von POPs zu fördern und zu begleiten, 
sollen von den Vertragsstaaten Forschungs-, Entwicklungs- und Überwachungsvorhaben 
durchgeführt werden. Denn nur wenn die sozialen, ökonomischen und technischen Zusam-
menhänge des Entstehens bzw. des Einsatzes und der Vermeidung der POPs hinreichend 
bekannt sind, kann es gelingen, vor Ort umsetzbare und im Sinne der Konvention auch effekti-
ve Handlungsstrategien zu entwickeln.  

Im Detail handelt es sich z. B. um die Erforschung von Quellen und Freisetzungen der POPs in 
die Umwelt, die Überwachung der Art und Intensität ihres Vorkommens sowie die Beobach-
tung der Belastung von Mensch und Umwelt durch sie. Hierzu zählen auch Maßnahmen zur 
Vernetzung der unterschiedlichen Aktivitäten und zur Vermeidung von Doppelarbeit. Gefordert 
ist zudem die regelmäßige und zeitnahe Veröffentlichung von Daten über Forschungsergeb-
nisse, über die Bekanntmachung von Initiativen zur Eliminierung von POPs sowie über finan-
zielle Maßnahmen. 

Die genannten Aktivitäten sollen sich nicht nur auf die in Anhang A, B und/oder C aufgelisteten 
Chemikalien beziehen, sondern auch auf solche Stoffe, die für eine Aufnahme in die Konventi-
on in Frage kommen. 

� Technische Hilfe & Finanzierung 
Ob finanzschwache Entwicklungsländer in der Lage sein werden, die Ziele der Konvention zu 
erreichen, hängt entscheidend davon ab, in wieweit die finanzstärkeren Länder ihre Verpflich-
tungen zur finanziellen Unterstützung, zur technischen Hilfe, zum Technologie- und zum 
Know-how-Transfer einlösen.  

Die Technische Hilfe 
Nach Artikel 12 müssen die reicheren Industrieländer ihren Möglichkeiten entsprechend dafür 
Sorge tragen,  
• dass ärmeren Ländern ausreichende technische Hilfe zum Aufbau von Kapazitäten und 

zur Umsetzung der aus der Konvention resultierenden Verpflichtungen zur Verfügung ge-
stellt werden, und  

• dass diese Länder bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen aus der Konvention unterstützt werden. 

Hierbei sind die am wenigsten entwickelten Länder und die Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern vorrangig zu behandeln. Die Bestimmungen zur Definition und Gestaltung der 
technischen Hilfe müssen noch durch die Vertragsstaatenkonferenz erstellt und in der Konven-
tion ergänzt werden. 
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Der Finanzmechanismus 
Die Konvention stellt im Artikel 13 fest, dass die erste Priorität der Entwicklungsländer darin 
bestehen soll, eine langfristig tragfähige ökonomische und soziale Entwicklung und die Besei-
tigung von Armut zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung der finan-
ziellen Unterstützung der armen Länder durch die Industrieländer, als essentieller Beitrag zur 
Erreichung der Konventions-Ziele, klar. Die Verhandelnden waren sich bewusst, dass die Kon-
vention durch einen Verweis auf bereits bestehende Finanztöpfe zur Wirkungslosigkeit ver-
dammt worden wäre. Deshalb verpflichteten sich die finanzkräftigeren Vertragsparteien, „neu-
es und zusätzliches“ Geld bereit zu stellen. Dafür wird nach der ersten Vertragsstaatenkonfe-
renz ein Finanzierungsmechanismus festgelegt. Die Durchführung dieses Mechanismus, e-
benso wie die Entgegennahme von Rechenschaftsberichten wird laut Artikel 14 zunächst (für 
die Zeit ab dem Inkrafttreten bis zur ersten Vertragsstaatenkonferenz bzw. bis zur Festlegung 
einer anderweitigen Verantwortung) durch die Globale Umweltfazilität (Global Environment 
Facility, GEF) erfolgen.   

Bereits auf ihrer ersten Sitzung soll die Vertragsstaatenkonferenz nähere Anforderungen an 
die Ausgestaltung des Finanzmechanismus verabschieden. Hierzu zählt z. B. die Festlegung 
von Finanz- und Programmprioritäten und von Anforderungen an die Überwachung und Be-
richterstattung. Auf ihrer zweiten Sitzung und ab dann regelmäßig, soll die Vertragsstaaten-
konferenz die Form und die Effektivität des Mechanismus überprüfen und gegebenenfalls Ver-
besserungen vornehmen. 

� Andere internationale Regelungen 
Die POPs-Konvention ist Bestandteil eines internationalen Systems von Entschlüssen und 
Regelungen zur Kontrolle gefährlicher Chemikalien. Deshalb wird nicht nur in der Präambel, 
sondern auch im Text Bezug auf internationale Vereinbarungen, die ähnliche Ziele verfolgen, 
Bezug genommen. Genannt wurden bereits die Rio Deklaration und die ebenfalls 1992 in Rio 
verabschiedete Agenda 21. Darüber hinaus sind die Rotterdam Konvention (PIC Konvention) 
und die Baseler Konvention bedeutsam.  

Die Rotterdam Konvention (PIC Konvention) bezieht sich auf Regelungen der gegenseiti-
gen Information beim Handel mit bestimmten gefährlichen Chemikalien. Chemikalien, die Be-
standteil der Konvention sind, dürfen nicht in ein Land ausgeführt werden, ohne dass dessen 
eindeutige vorherige Zustimmung vorliegt (Verfahren der vorherigen Zustimmung nach In-
kenntnissetzung oder englisch Prior Informed Consent, PIC).  

Die Baseler Konvention zielt darauf ab, das Entstehen und den Transport von gefährlichen 
Abfällen zu verringern. Dazu zählt auch, dass gefährliche Abfälle möglichst nah am Ort des 
Entstehens beseitigt werden sollen. Um dies zu erreichen, wurde unter der Baseler Konvention 
eine Infrastruktur geschaffen. Diese Infrastruktur kann auch für die Umsetzung der POPs-
Konvention nützlich sein. Deshalb werden in Artikel 6 der POPs-Konvention nicht nur Maß-
nahmen zur Reduzierung bzw. Eliminierung von POPs Altbeständen und POPs Abfällen gere-
gelt. Hier wird auch an die Vertragsstaatenkonferenz der Auftrag erteilt, eng mit den Einrich-
tungen und Gremien der Basel Konvention zu kooperieren.  
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� Inkraftsetzung 
Die Stockholm Konvention tritt 19 Tage, nachdem die letzte von 50 Ratifizierungen bzw. An-
nahmen hinterlegt wurde, in Kraft. Dies wird vermutlich mindestens einen Zeitraum von 2-3 
Jahren erfordern. 

� Eine gute Konvention? 
Nach Abschluss der Verhandlungen der Stockholm Konvention waren alle der über 300 betei-
ligten Nichtregierungsorganisationen (NRO) mit dem - in letzter Minute stark verbesserten - 
Verhandlungsergebnis zufrieden. Warum? 

Vorsorge als leitender Grundsatz 
Der Vorsorgegrundsatz ist nicht nur in der Präambel, sondern auch im Konventionstext veran-
kert.  

Umzingelungs-Strategie 
Die Konvention hat zum Ziel, dass zukünftig einerseits alle POPs weltweit eliminiert werden 
und andererseits keine neuen hinzukommen. Damit handelt es sich quasi um ein System, in-
nerhalb dessen POPs nur entfernt, nicht aber nicht neu hinzu gefügt werden dürfen.  

Beschränkte und nachvollziehbare Ausnahmen vom Verbot 
Es ist nicht möglich, noch im Gebrauch befindliche POPs von einem Tag auf den anderen 
weltweit zu eliminieren. Die Anerkennung dieser Tatsache ist innerhalb der POPs-Konvention 
jedoch mit wichtigen Auflagen verbunden. Dazu zählt, dass die Erlaubnis zur weiteren Nutzung 
von POPs nur unter ganz konkreten, zeitlich befristeten und auch durch die Öffentlichkeit ü-
berprüfbaren Bedingungen erteilt werden darf. Für Ausnahmen muss nach Artikel 4 ein öffent-
lich einsehbares Register eingerichtet werden. 

Finanzierungsverpflichtungen 
Nach sehr harten und lange Zeit stagnierenden Verhandlungen wurden Finanzierungsver-
pflichtungen gegeben, um auch den armen Staaten die Umsetzung der Konvention zu ermög-
lichen. Ohne diese Finanzierungsverpflichtungen hätte es sich bei der Konvention lediglich um 
einen Papiertiger gehandelt. 

Transparenz und Partizipation 
Die Umsetzung der Konvention ist von einer vergleichsweise sehr hohen Transparenz geprägt. 
Die einzelnen Aktivitäten, Fortschritte und Stagnationen bei der Umsetzung der Konvention 
können durch die Öffentlichkeit überwacht werden. Damit hat jeder Bürger und jede Bürgerin 
ebenso wie jede Nichtregierungsorganisation die Möglichkeit, das Handeln der Verantwortli-
chen in ihrer Region zu überprüfen. Diese vergleichsweise hohe Transparenz spiegelt den An-
spruch auf Partizipation der Zivilgesellschaft wider. 

� NROs: Wichtig für den Erfolg 
Im Text der Konvention wird den Regierungen und dem industriellen und gewerblichen Sektor 
die Hauptverantwortung für die Umsetzung der Konvention zugesprochen. Gleichzeitig fordert 
die Konvention aber auch NROs auf, aktiv zu werden. Dabei kommt den NROs aus dem nicht-
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kommerziellen Sektor eine besondere Bedeutung zu. Die non-profit NROs hegen kein ökono-
misches Interesse an einer weiteren Nutzung von POPs. Sie sind deshalb am besten in der 
Lage, die Umsetzung der Konvention zu überprüfen und ständig auf die Einhaltung der Kon-
vention hinzuwirken. 

Dies gilt für alle non-profit NROs, ganz gleich,  
• ob sie im Umweltschutz  aktiv sind und sich im Sinne der Agenda 21 für die Reduzierung 

der Luftbelastung oder den Schutz der Meere einsetzen 
• ob sie im Verbraucherschutz aktiv sind und sich gegen Rückstände von POPs in Fischen 

wehren 
• ob sie in der Entwicklungspolitik aktiv sind und einen Beitrag zur Ernährungssicherheit und 

zur Beseitigung des Hungers leisten wollen 
• oder einfach weil sie mit Sitz in Deutschland am besten auf das ggf. in Bonn angesiedelte 

Sekretariat Einfluss nehmen können. 

NROs können je nach ihrer Arbeitsweise und Ausrichtung konkrete Beiträge zur Umsetzung 
der Konvention leisten. Sie können sich dafür einsetzen: 
• dass die Konvention schnell durch die Unterzeichnerstaaten ratifiziert wird, damit die Kon-

vention möglichst schon Ende 2002 in Kraft treten kann, 
• dass Importfirmen Sorge dafür tragen, dass bei der Herstellung importierter Produkte keine 

POPs zur Anwendung kommen, 
• dass schnell weitere gefährliche Dauergifte in den Anhang 1 der Konvention aufgenommen 

werden, 
• dass POPs nicht durch andere, zwar nicht so langlebige aber dennoch gefährliche Stoffe 

ersetzt werden, indem langfristig tragfähige Alternativen zu POPs bzw. andere Produkti-
onssysteme und Verbrauchsmuster unterstützt werden. 

� Was kommt nach den POPs? 
Viele Chemikalien, die als chemische Substitute (Ersatzstoffe) für POPs in Frage kommen, 
sind ebenfalls sehr problematisch. Diese Stoffe 
sind dann zwar nicht so langlebig wie POPs, sie 
können aber dennoch akut extrem gefährlich, 
krebserregend oder erbgutschädigend sein oder 
das Fortpflanzungssystem von Menschen und 
Tieren schädigen. 

In der 2001 veröffentlichten Studie „Beyond POPs“ 
hat PAN Germany mögliche chemische Ersatzstof-
fe für die POPs-Pestizide der Stockholm Konventi-
on genauer überprüft. Das Ergebnis ist verheerend: 
Alle der untersuchten 60 Substitute, die als 
„chemische Alternativen“ für die 9 POPs-Pestizide 
in Frage kommen, sind im Rahmen des Einsatzes 
von Pestiziden unter Armutsbedingungen in 
Entwicklungsländern unakzeptabel.  

Daraus zieht PAN Germany den Schluss, dass bei 
der Umsetzung der Konvention gleichzeitig auch 
langfristig tragfähige Produktionssysteme gefördert 
werden müssen. 
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� Anhang 1: 
Entstehung und Verwendung von POPs 

Persistente organische Schadstoffe (POPs) 
Entstehungs- bzw. Einsatzgebiete 

sowie vorerst weiterhin erlaubte Nutzungen laut POPs-Konvention 

Bei den hier aufgelisteten 12 POPs handelt es sich um die Initialliste der POPs-Konvention, zu der 
weitere hinzu kommen können. Mit Ausnahme des in Anhang B aufgenommenen Insektizides DDT 

und den in Anhang C aufgenommenen unerwünschten Nebenprodukten, sind alle Chemikalien  
(7 Pestizide und 1 Industriechemikalie) in Anhang A aufgenommen. Diese Stoffe dürfen  

(von bestimmten, mit Auflagen versehenen Ausnahmen abgesehen)  
weltweit nicht mehr verwendet werden.  

Chemikalien Nutzung/Entstehung Nutzungen/Entstehungen, die in einzelnen 
Staaten weiterhin erlaubt sind  
(Diese sind im hierfür eingerichteten Register 
mit den vorgesehenen Beschränkungen ein-
sehbar.) 

Anhang A: Eliminierung 

Aldrin * 

 

Insektizid gegen Wurzelschäd-
linge z.B. im Mais- und Baum-
wollanbau sowie zur Termiten-
kontrolle 

Lokal gegen Insekten und gegen Ektoparasiten 
(sich auf der Oberfläche von Wirten entwi-
ckelnde Parasiten) 

Chlordan * Insektizid im Mais- und Zitrusan-
bau, im Garten und auf Rasen-
flächen sowie zur Termitenbe-
kämpfung 

Als Zusatz zu Sperrholz-Klebstoff, zur Termi-
tenbekämpfung sowie lokal gegen Ektoparasi-
ten und Insekten 

Dieldrin * Insektizid gegen im Boden le-
bende Insekten, zur Saatgutbe-
handlung, gegen Krankheitsüber-
träger (Malariabekämpfung), zur 
Behandlung von Schafen, als 
Holzschutzmittel und gegen Mot-
ten in Wolle 

In der indischen Landwirtschaft für maximal 2 
Jahre zum Verbrauch von Lagerbeständen 

Endrin Insektizid in landwirtschaftlichen 
Kulturen und Rodentizid (Nage-
tiergift) 

Keine 

Heptachlor * Insektizid gegen Schadinsekten 
in der Landwirtschaft und gegen 
Insekten in Innenräumen 

Nutzung in unterirdischen Kabelboxen, zur 
Termitenbekämpfung, zur Holzbehandlung, als 
Lösungsmittel in Pestiziden, als Bestandteil von 
im Gebrauch befindlichen Artikeln 

HCB/ 
Hexachlorben-
zen * 

Fungizid zur Saatgutbehandlung 
und als Holzschutzmittel 

Produktion und Nutzung als Zwischenprodukt 
und als Lösemittel in Pestiziden sowie als mi-
nimale Verunreinigung im Pestizid Chlorthalonil

Mirex Insektizid gegen Termiten und 
als Zusatz in Brandschutzmitteln 

Termitenbekämpfung 
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Toxaphen/ 
Camphechlor * 

Insektizid zur Kontrolle von 
Schadinsekten in der Landwirt-
schaft (Baumwoll-, Bananen- und 
Ananasanbau), in der Viehhal-
tung und Fischbekämpfung 

Keine 

PCBs * Gruppe von Industriechemika-
lien, die zur Flammschutzaus-
rüstung, in Kühlmitteln, Transfo-
rmatoren, Kondensatoren und 
elektrischen Geräten eingesetzt 
wird 

In elektrischen Geräten, in Lösungsmitteln für 
industrielle elektrische Ausrüstungsgegenstän-
de, in Transformatoren oder anderen noch im 
Gebrauch befindlichen Materialien die noch 
immer PCBs enthalten 

Anhang B: Beschränkungen 

DDT * /DD  Insektizid gegen Schadinsekten 
in der Landwirtschaft und zur Be-
kämpfung von Krankheitsüber-
trägern (Malaria, Typhus) 

Produktion und Nutzung als Zwischenprodukt 
sowie zur Vektorkontrolle (u.a. zur Malariabe-
kämpfung) und als minimale Verunreinigung 
von Dicofol 

 

Anhang C: unbeabsichtigte Produktion 

Dioxine und Fu-
rane (Polychlo-
rierte dibenzo-
p-dioxine und 
dibenzofurane, 
PCDD/PCDF) 

Hexachlorben-
zene (HCB) 

Polychlorierte 
Biphenyle 
(PCB) 

Dioxine und Furane sind extrem 
giftige Substanzen, die weltweit 
nahezu überall in Spuren nach-
weisbar sind. Sie entstehen - wie 
auch HCBs und PCBs - durch 
unvollständige Verbrennungs-
prozesse unter Einfluss organi-
scher Stoffe und Chlor, z.B. in 
der industriellen und „wilden“ 
Müllverbrennung, der PVC-
Produktion, in Krematorien oder 
durch verschwelen der Umman-
telung von Kabeln. Während 
HCB und PCB auch absichtlich 
produziert werden (vgl. Anhang 
A), entstanden Dioxine und Fu-
rane immer unabsichtlich. 

Die Konvention benennt in Anhang C Quellen 
der Entstehung von Dioxinen und Furanen, so-
wie HCBs und PCBs, definiert die Stoffe und 
beschreibt Leitlinien zur Anwendung der besten 
verfügbaren Techniken zur Verhinderung der 
Entstehung dieser Gifte. Hierzu zählt z.B. die 
Nutzung von Produkten, bei deren Produktion 
und Verbrennung keine Gefahrstoffe entstehen, 
die Verbesserung der Müllverbrennungs-
Technologie, die Einführung von geschlosse-
nen Systemen und das Recycling. 

Anhang C soll zukünftig auch beschreiben, was 
nach Ansicht der Vertragsstaatenkonferenz un-
ter „besten verfügbaren Techniken“ (best envi-
ronmental practices) zu verstehen ist. 

 

Die mit  * gekennzeichneten gefährlichen Stoffe sind auch durch die Rotterdam Konvention geregelt. 
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� Anhang 2: 
The IPEN Stockholm Declaration 

Participating Organizations of the International POPs 
Elimination Network (IPEN), including (but not limited 
to) those gathered in Stockholm, Sweden to attend the 
Diplomatic Conference at which governments will sign 
the Stockholm Convention on Persistent Organic Pol-
lutants: 

Hereby declare, on this occasion, our renewed 
commitment to work jointly toward the elimi-
nation of persistent organic pollutants (POPs) 
and other persistent toxic substances from 
the world's environment. 

Furthermore, on this occasion: 

-  Recognizing the serious and long lasting injury to 
ecosystems and human health that POPs and other 
persistent toxic substances can cause in communities 
that immediately surround their source locations, and 
also in far distant regions;  

-  Cognizant of growing scientific evidence and public 
awareness around the world concerning the harm that 
is caused by these toxic pollutants; and noting special 
concerns about their accumulation in food and in hu-
man body tissues;  

-  Applauding the Stockholm Convention as the first 
negotiated, global, legally binding instrument that will 
oblige governments to take actions aimed at eliminating 
these pollutants from the world's environment;  

-  Calling attention to the precautionary approach 
which is affirmed in the Convention's Preamble and 
Objective, is referenced in its indicated method for de-
termining best available technologies, and is operation-
alized in its procedures for evaluating additional candi-
date POPs;  

-  Noting that, upon ratification and entry into force of 
the Convention, the world's governments will be com-
mitted to proceed toward bans on the production, gen-
eration and use of POPs, and to promote and require 
appropriate substitution with cleaner products, materi-
als, processes and/or practices;  

-  Noting further that under the terms of the Conven-
tion, governments will also be committed to identifying 
obsolete stockpiles and wastes containing POPs, to 
requiring their proper and complete destruction (chemi-
cal transformation), and to promoting proper cleanup 
and remediation of soils and other environmental res-
ervoirs that are significantly contaminated by these 
substances;  

-  Calling attention to the initial list of twelve POPs 
whose releases the Stockholm Convention will aim to 
eliminate: Dioxins, Furans, DDT, PCBs, Chlordane, 

Heptachlor, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Mirex, Toxaphene 
and Hexachlorobenzene;  

-  Understanding that this initial list of twelve POPs is 
only a starting point, and that expedited expansion of 
the list is needed in order to incorporate into the Con-
vention other persistent, toxic substances of global 
concern that harm ecosystems and human health;  

-  Reminding donor governments, intergovernmental 
organizations, and international aid agencies of the 
commitments made to developing countries and coun-
tries with transitional economies to provide them with 
new and additional sources of financial and technical 
support in order to enable them to meet their obliga-
tions under the Stockholm Convention, and to make 
these resources available in an efficient and transpar-
ent manner;  

-  Celebrating the opportunity given to public interest 
nongovernmental organizations (NGOs) to participate 
in the global POPs Intergovernmental Negotiating 
Committee process, and noting that this enabled IPEN 
Participating Organizations from all corners of the world 
to make important contributions toward securing inter-
national agreement on numerous provisions of the 
Stockholm Convention;  

-  Recognizing that economic globalization encour-
ages and promotes activities in many countries that re-
sult in toxic chemical pollution; and that organized ef-
forts to oppose and stop polluting activities are often 
resisted by transnational corporate interests and others 
as a perceived threat to economic development and 
growth;  

-  Recognizing further that successful activity to im-
plement this Convention and to eliminate POPs and 
other persistent toxic pollutants will require the partici-
pation of NGOs as effective stakeholders in joint activi-
ties involving governments, industry groups, interna-
tional agencies, scientific centers, and others; and  

-  Commending the Government of Sweden, as host 
of this Diplomatic Conference, for its recent initiative to 
secure "bans on substances that accumulate in the 
body" and for advocating international chemicals poli-
cies based on the objective that: "the environment must 
be free from man-made substances and metals that 
represent a threat to health or biological diversity;" 
commending Sweden also for its international leader-
ship in advocating chemicals policies based on the pre-
cautionary principle, the substitution principle, producer 
responsibility and the polluter pays principle; and com-
mending Sweden finally for its important contributions 
toward securing agreement on a strong global POPs 
treaty.  
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IPEN Participating Organizations hereby  
declare and affirm our common: 

-  Commitment to work for a world in which POPs and 
other persistent toxic chemical substances no longer 
pollute our local and global environments, nor contami-
nate our food, our bodies, and the bodies of our chil-
dren and future generations;  

-  Agreement that the mission of IPEN is to facilitate 
effective involvement by its Participating Organizations 
in local, national, and international activities to promote 
the elimination of POPs and other persistent toxic sub-
stances; and  

-  Demand that urgent action be taken to eliminate 
POPs and other persistent toxic substances, that this 
action move forward now, and that it not be delayed or 
deferred until after the Stockholm Convention has been 
ratified and enters into force.  

To accomplish our shared vision, IPEN's Partici-
pating Organizations affirm our intention to work 
to:  

-  Phase-out and ban the production and use of POPs 
and other persistent toxic substances; and substitute 
cleaner products, materials, processes and practices, 
with priority, as appropriate, to non-chemical alterna-
tives;  

-  Phase-out materials, products, and processes that 
generate and release dioxins and other unwanted by-
product POPs, and promote cleaner products, materi-
als, processes and activities that avoid generation and 
release of toxic byproducts;  

-  Identify, make secure, and properly destroy obsolete 
stockpiles and wastes containing POPs and other per-
sistent toxic substances by means that ensure com-
plete destruction (i.e., chemical transformation), and 
that do not themselves generate or release toxic pollut-
ants or otherwise cause injury to the health and the 
safety of workers and surrounding communities;  

-  Support the Polluter Pays Principle under which the 
producer, exporting company, and/or exporting country 
is responsible for the cleanup and destruction of obso-
lete POPs stockpiles, especially in developing coun-
tries;  

-  Halt combustion and other environmentally inappro-
priate methods of treating wastes and contaminated 
soils and sediments;  

-  Cleanup and remediate contaminated sites and envi-
ronmental reservoirs containing POPs and other per-
sistent toxic substances;  

-  Reduce and aim to eliminate the generation of 
wastes, including municipal solid waste, medical waste, 
and hazardous waste; and encourage waste preven-
tion, resource recovery, re-use and recycling;  

-  Reduce and eliminate the use of toxic chemical pes-
ticides, and substitute lower impact methods of pest 

and vector control to achieve effective agricultural and 
public health practices that are environmentally sound;  

-  Eliminate toxic chemical residues in food, animal 
feed, and drinking water;   

-  Secure opportunities for meaningful participation by 
public interest NGOs and other civil society organiza-
tions in programs at the local, country, regional and 
global level associated with the implementation of the 
Stockholm Convention, including enabling activities, 
demonstration projects, development of country imple-
mentation plans, monitoring activities, performance 
evaluation, and others;  

-  Develop timely and effective Stockholm Convention 
National Implementation Plans in all countries; and 
promote rapid execution of these plans to achieve the 
elimination of POPs and their sources;  

-  Appropriately and expeditiously expand the Stock-
holm Convention's current list of twelve global POPs to 
incorporate other POPs of global concern; support the 
immediate establishment of a POPs Review Committee 
that can begin screening candidate POPs even before 
the Convention enters into force; and establish appro-
priate commitments and obligations leading toward the 
elimination of all additional POPs that are listed subse-
quent to the initial twelve;  

-  Encourage donor countries and donor agencies to 
provide adequate technical and financial assistance to 
enable developing countries and countries with transi-
tional economies to implement the Stockholm Conven-
tion, and undertake related activities to eliminate POPs 
and other persistent toxic substances;  

-  Establish a new focal area within the Global Envi-
ronmental Facility (GEF) to support implementation of 
the Convention, and ensure that it is adequately funded 
in GEF replenishments; and   

-  Secure the ratification of the Stockholm Convention 
by all countries in advance of the Rio + 10 World 
Summit on Sustainable Development (to be held in Jo-
hannesburg in 2002); and by the same deadline also 
secure ratification, by all countries, of other related 
conventions: the Rotterdam Convention on Prior In-
formed Consent; the Basel Convention, together with 
its Ban Amendment forbidding export of wastes from 
OECD to non-OECD countries; and the 1996 Protocol 
to the London Convention on ocean dumping.  

 

Agreed this 22nd day of May, 2001, in con-
junction with the Conference of Plenipotenti-
aries for the Stockholm Convention on Persis-
tent Organic Pollutants, by the undersigned 
IPEN Participating Organizations. 
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Pestizid Aktions-Netzwerk e.V.  

 

Pestizide sind heute allgegenwärtig. Sie verursa-
chen weltweit Gesundheitsschäden und führen 
zu Schäden in der Umwelt. Angesichts der Fol-
gen des Pestizideinsatzes vor allem in Entwick-
lungsländern, und der zentralen Stellung 
Deutschlands auf dem Pestizid-Weltmarkt, ent-
stand 1984 PAN Germany. Rund 20 Organisa-
tionen aus den Bereichen Entwicklungspolitik, 
Umweltschutz, Verbraucherschutz und Land-
wirtschaft und auch Einzelpersonen sind Mitglied 
im PAN Germany. Ein wichtiges Ziel der Arbeit 
ist, Alternativen zum Pestizideinsatz zu fördern 
und  kritische Sachkompetenz zu stärken. 

PAN Germany ist Teil des 1982 gegründeten 
PAN International. Zur Stärkung der internationa-
len Kooperation gibt es fünf kontinentale Zentren: 
PAN Europa (getragen durch PAN Germany und 

PAN UK), PAN Afrika, PAN Asien, PAN Nord-
amerika und  PAN Lateinamerika. 

Wir informieren Sie gern  
über die Projekte und Aktivitäten von PAN Ger-
many. Fordern Sie Informationen über unsere Ar-
beit an: 
 

PAN Germany 
Nernstweg 32 
22765 Hamburg 
Tel. 040 - 399 19 10-0 
Fax 040 - 390 75 20 
Email: info@pan-germany.org 
 
Besuchen Sie doch einmal unsere Homepage 
unter: http://www.pan-germany.org   

 
 

Unterstützen Sie die Arbeit von PAN 
 

Spendenkonto: 470588-307  
Postbank Hannover 

BLZ 250 100 30 
 




